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§ 41a Oö. KAG 1997
 Oö. KAG 1997 - Oö. Krankenanstaltengesetz 1997

 Berücksichtigter Stand der Gesetzgebung: 30.12.2024

1. (1)Die Rechtsträger von Krankenanstalten haben für bettenführende Krankenanstalten hinsichtlich der Auswahl

und des Einsatzes von Arzneimitteln Arzneimittelkommissionen einzurichten. Eine Arzneimittelkommission kann

auch für mehrere Krankenanstalten eingerichtet werden.

2. (2)Die Arzneimittelkommission hat insbesondere folgende Aufgaben:

1. 1.Erstellung einer Liste der Arzneimittel, die in der Krankenanstalt Anwendung finden (Arzneimittelliste),

unter Kennzeichnung jener Arzneimittel, die der Dokumentationspflicht nach dem Ärztegesetz 1998

unterliegen;

2. 2.Adaptierung der Arzneimittelliste;

3. 3.Erarbeitung von Richtlinien über die Beschaffung von und den Umgang mit Arzneimitteln.

3. (3)Die Rechtsträger von Krankenanstalten haben sicherzustellen, dass die Arzneimittelkommission bei der

Erfüllung ihrer Aufgaben unter Anwendung der Empfehlungen des Bewertungsboards gemäß § 62d KAKuG

insbesondere nachstehende Grundsätze berücksichtigt:

1. 1.Für die Anwendung der Arzneimittel ist ausschließlich der Gesundheitszustand der Patientinnen und

Patienten maßgeblich.

2. 2.Die Auswahl und Anwendung der Arzneimittel darf nur nach den Grundsätzen und anerkannten Methoden

der medizinischen und pharmazeutischen Wissenschaft erfolgen.

3. 3.Die Erstellung und Adaptierung der Arzneimittelliste hat unter Bedachtnahme auf den Anstaltszweck und

das Leistungsangebot so zu erfolgen, dass die gebotene Versorgung der Patientinnen und Patienten mit

Arzneimitteln sichergestellt ist.

4. 4.Bei Krankenanstalten, die ganz oder teilweise der Forschung und Lehre einer Medizinischen Universität

bzw. einer Universität, an der eine Medizinische Fakultät eingerichtet ist, dienen, ist darüber hinaus zu

gewährleisten, dass diese ihre Aufgaben auf dem Gebiet der universitären Forschung und Lehre

uneingeschränkt erfüllen können.

(Anm: LGBl.Nr. 56/2014, 126/2024)

4. (4)Bei der Erarbeitung von Richtlinien über die Beschaffung von und den Umgang mit Arzneimitteln ist neben den

Grundsätzen gemäß Abs. 3 auch auf die Zweckmäßigkeit und Wirtschaftlichkeit Bedacht zu nehmen,

insbesondere, dass

1. 1.von mehreren therapeutisch gleichwertigen Arzneimitteln das ökonomisch günstigste gewählt wird,

2. 2.gegebenenfalls statt der Verordnung von Arzneimitteln überhaupt andere, z. B. therapeutisch

gleichwertige Maßnahmen, die zweckmäßiger und wirtschaftlicher sind, ergriffen werden,

3. 3.bei der Verordnung von Arzneimitteln für die Versorgung nach der Entlassung von mehreren

therapeutisch gleichwertigen Arzneimitteln das im Fall einer entgeltlichen Beschaffung ökonomisch

günstigste gewählt und, wenn medizinisch vertretbar, der vom Dachverband der Sozialversicherungsträger

herausgegebene Erstattungskodex und die darin enthaltenen Richtlinien für die ökonomische

Verschreibweise berücksichtigt werden.
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(Anm: LGBl.Nr. 122/2006, 125/2019)

5. (5)Die Rechtsträger von Krankenanstalten haben dafür Sorge zu tragen, dass ausschließlich die in der

Arzneimittelliste enthaltenen Arzneimittel in der Krankenanstalt Anwendung finden und dass bei Abweichung von

der Arzneimittelliste im Einzelfall die medizinische Notwendigkeit dieser Abweichung der Arzneimittelkommission

nachträglich zur Kenntnis zu bringen und zu begründen ist. (Anm: LGBL.Nr. 126/2024)

6. (6)Der Arzneimittelkommission gehören jedenfalls folgende in der Krankenanstalt tätige Personen an:

1. 1.eine Ärztin oder ein Arzt mit fachlicher Eignung und der Berechtigung zur selbständigen Berufsausübung

als Vorsitzende oder Vorsitzender;

2. 2.eine Vertreterin oder ein Vertreter des Verwaltungsdienstes;

3. 3.

1. a)eine Krankenhaushygienikerin oder ein Krankenhaushygieniker oder

2. b)eine Hygienebeauftragte oder ein Hygienebeauftragter oder

3. c)eine Antibiotikabeauftragte oder ein Antibiotikabeauftragter;

4. 4.

1. a)eine Anstaltsapothekerin oder ein Anstaltsapotheker oder

2. b)eine Konsiliarapothekerin oder ein Konsiliarapotheker.

Der Arzneimittelkommission hat weiters eine Vertreterin oder ein Vertreter der Sozialversicherung anzugehören.

(Anm: LGBl.Nr. 83/2009)

7. (7)Die Mitglieder der Arzneimittelkommission sind vom Rechtsträger der Krankenanstalt zu bestellen, wobei die

Vertreterin oder der Vertreter der Sozialversicherung vom Dachverband der Sozialversicherungsträger namhaft

zu machen ist. Bei der Bestellung ist darauf zu achten, dass Frauen und Männer möglichst ausgewogen vertreten

sind. Für jedes Mitglied ist ein in gleicher Weise qualifiziertes Ersatzmitglied zu bestellen. Die Bestellung ist der

Landesregierung anzuzeigen. (Anm: LGBl.Nr. 83/2009, 125/2019)

8. (8)(Verfassungsbestimmung) Die Mitglieder und Ersatzmitglieder der Arzneimittelkommission sind in Ausübung

ihrer Tätigkeit in der Arzneimittelkommission weisungsfrei.

9. (9)Die Arzneimittelkommission ist beschlussfähig, wenn die oder der Vorsitzende oder ein für diese Person

bestelltes Ersatzmitglied und zwei weitere Mitglieder oder deren Ersatzmitglieder anwesend sind. Die

Arzneimittelkommission fasst ihre Beschlüsse mit Stimmenmehrheit, bei Stimmengleichheit entscheidet die

Stimme der oder des Vorsitzenden. Eine Stimmenthaltung ist unzulässig.

10. (10)Die Arzneimittelkommission hat das Nähere, insbesondere über die Einberufung und den Ablauf der

Sitzungen, in einer Geschäftsordnung festzulegen. In der Geschäftsordnung ist weiters festzulegen, dass die

Vorgangsweise gemäß Abs. 4 Z 3 mit der Vertreterin oder dem Vertreter der Sozialversicherung abzustimmen ist

und wie dabei vorzugehen ist. Die Geschäftsordnung ist der Landesregierung anzuzeigen. (Anm: LGBl.Nr. 83/2009)

11. (11)Die Geschäftsordnung ist innerhalb von drei Monaten ab Einlangen der Anzeige zu untersagen, wenn sie den

Aufgaben und Zielsetzungen der Arzneimittelkommission nicht entspricht; andernfalls gilt die Geschäftsordnung

als genehmigt.

12. (12)Über jede Sitzung der Arzneimittelkommission ist ein Protokoll aufzunehmen. Die Protokolle sind dem

Rechtsträger und der kollegialen Führung der Krankenanstalt zur Kenntnis zu bringen.

(Anm: LGBl.Nr. 44/2003)
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